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§99
Landesverräterischer Treubruch

(1) Wer als Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik außerhalb ihrer Gren
zen mit imperialistischen Geheimdiensten 
oder anderen Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen, deren Tätig
keit gegen die Deutsche Demokratische Re
publik oder andere friedliebende Völker ge
richtet ist, in Verbindung tritt und diese in 
ihrer staatsfeindlichen Tätigkeit unterstützt, 
wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu 
zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat durch Auslieferung oder 
Verrat geheimzuhaltender Nachrichten be
geht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zwei Jahren bestraft. In besonders schwe
ren Fällen kann auf lebenslängliche Frei
heitsstrafe oder Todesstrafe erkannt wer
den.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

(4) Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist abzusehen, wenn der 
Täter in die Deutsche Demokratische Repu
blik zurückkehrt, sich den Sicherheitsorga
nen stellt, die Umstände seiner Handlung 
offenbart und durch diese keine schwerwie
genden Folgen herbeigeführt wurden oder 
zu erwarten sind.

§100
Staatsfeindliche Verbindungen 1 2

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtun
gen, Gruppen oder Personen wegen ihrer 
gegen die Deutsche Demokratische Repu
blik oder andere friedliebende Völker ge
richteten Tätigkeit Verbindung aufnimmt, 
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Terror

§101

(1) Wer es mit dem Ziel, Widerstand ge
gen die sozialistische Staats- oder Gesell
schaftsordnung oder die Ordnung an der 
Staatsgrenze der Deutschen Demokrati
schen Republik zu leisten oder hervorzuru
fen, unternimmt, Sprengungen durchzufüh
ren, Brände zu legen, Zerstörungen herbei
zuführen oder andere Gewaltakte zu bege

hen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder 
Todesstrafe erkannt werden.

§102

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialisti
sche Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen, unternimmt, einen Angriff auf 
Leben oder Gesundheit eines Bürgers der 
Deutschen Demokratischen Republik bei 
Ausübung oder wegen seiner staatlichen 
oder gesellschaftlichen Tätigkeit zu begehen 
oder in anderer Weise gegen ihn Gewalt an
zuwenden, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder 
Todesstrafe erkannt werden.

§103
Diversion

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirt
schaft, die sozialistische Staatsmacht oder 
die Verteidigungskraft der Deutschen De
mokratischen Republik zu schädigen, un
ternimmt, Maschinen, technische oder mili
tärische Anlagen und Ausrüstungen, Ge
bäude, Transport- oder Verkehrseinrich
tungen, wirtschaftliche Rohstoffe oder Er
zeugnisse, Unterlagen der Forschung und 
Wissenschaft oder andere, für den sozialisti
schen Aufbau oder für die Verteidigung 
wichtige Gegenstände und Materialien zu 
zerstören, unbrauchbar zu machen, zu be
schädigen oder beiseite zu schaffen, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann 
auf lebenslängliche Freiheitsstrafe oder 
Todesstrafe erkannt werden.

§104
Sabotage

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialisti
sche Staats- oder Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen, unternimmt, durch Irreführung 
oder andere Behinderung staatlicher oder 
genossenschaftlicher Einrichtungen oder 
Betriebe oder unter Mißbrauch seiner Staat-


